
Bekanntmachung der Stadt Oebisfelde-Weferlingen 

Beschluss über die Einleitung eines Bauleitplanverfahrens zur Erarbeitung einer 

Ergänzungssatzung „Röwitzer Straße 11“ im OT Buchhorst der Stadt Oebisfelde-Weferlingen  

 

Der Stadtrat der Stadt Oebisfelde-Weferlingen hat mit Beschluss-Nr. SROW-016-22-BLP vom 

18.10.2022 die Einleitung eines Bauleitplanverfahrens zur Erarbeitung einer 

Ergänzungssatzung „Röwitzer Straße 11 “ im OT Buchhorst der Stadt Oebisfelde-Weferlingen 

auf Grundlage des § 34, Abs. 4, Nr. 1 und 3 Baugesetzbuch (BauGB) beschlossen. 

 

Geltungsbereich: Gemarkung Buchhorst, Flur 12, Flurstück 3/4 

mit einer Größe von ca. 6.000 qm 

- nördlich begrenzt durch die Verkehrsanlage Hauptstraße 

- östlich begrenzt durch die Wohnbebauung Hauptstraße 2 und  

 das Flurstück 3/6 der Flur 12 

- südlich begrenzt durch das Flurstück 3/6 der Flur 12 

- westlich begrenzt durch Verkehrsanlage Röwitzer Straße 

 

 

Dieser Beschluss wird hiermit nach § 2 Abs. 1 Satz 2 BauGB bekannt gemacht. 

 

 

Oebisfelde-Weferlingen, den 19.10.2022 

 

 

gez. 

Hans-Werner Kraul       - Siegel -  

Bürgermeister   
 



 
Geltungsbereich 


